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6Ergänzungssatzung vom 26.04.2003

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom .................. . Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekannt-
machungsblatt  - Stadtanzeiger -  am ...........................erfolgt.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
     Reinhard Mach

Bürgermeister

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
   Reinhard Mach

Bürgermeister

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 08.07.2011 zur Abgabe
einer Stellungnahme nach § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert worden.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
    Reinhard Mach

Bürgermeister

4. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom 08.07.2011
erfolgt.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
   Reinhard Mach

Bürgermeister

5. Die Stadtvertretung hat am 29.06.2011 den Entwurf des Bebauungsplanes LU 16 „An der Grabower Allee“
mit Begründung zur Auslegung bestimmt.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
  Reinhard Mach

Bürgermeister

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes LU 16 sowie die Begründung haben in der Zeit vom 12.07.2011 bis
zum 12.08.2011 während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche
Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im amtlichen Bekanntmachungsblatt
- Stadtanzeiger - am 15.07.2011 ortsüblich bekanntgemacht worden.
Dabei ist auf die Präklusionsregelung nach § 4a Abs. 6 BauGB hingewiesen worden.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
  Reinhard Mach

Bürgermeister

7. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der öffentlichen Auslegung mit
Schreiben vom 08.07.2011 unterrichtet worden.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
    Reinhard Mach

Bürgermeister

8. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Bürger und die Stellungnahmen der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am 09.05.2012 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
     Reinhard Mach

Bürgermeister

9. Der Bebauungsplan LU 16 „An der Grabower Allee“ wurde am 09.05.2012 von der Stadtvertretung gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
    Reinhard Mach

Bürgermeister

10. Die Bebauungsplansatzung wird hiermit ausgefertigt.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
     Reinhard Mach

Bürgermeister

11. Der Beschluss zur Satzung über den Bebauungsplan LU 16 „An der Grabower Allee“ sowie die Stelle bei
der der Plan und die Begründung auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden können und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist im Internet am ..............……………....  auf
der Homepage der Stadt Ludwigslust unter www.stadtludwigslust.de/Bekanntmachungen  laut § 12 der
Hauptsatzung der Stadt Ludwigslust in der gültigen Fassung vom 21.05.2011 amtlich bekanntgemacht
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften, von Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und von Mängeln des Abwägungsvorganges  sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) und
weiter auf Fälligkeiten und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit Ablauf des .............................. in Kraft getreten.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
   Reinhard Mach

Bürgermeister

12. Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist gemäß § 5 Abs. 4 KV M-V nach
Ausfertigung und Bekanntmachung der Rechts- aufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht) angezeigt worden.

Ludwigslust, den ............................... (Siegel)
   Reinhard Mach

Bürgermeister

SATZUNG

DER STADT LUDWIGSLUST ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN LU 16 „AN DER GRABOWER ALLEE“ NACH
§ 9 ABS. 2a BAUGB GEMÄß § 10 BAUGB

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 23. Sept.
2004, BGBl. I S. 2414, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), sowie
nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl.
I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April
1993 (BGBl. I S. 466), sowie nach der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 690, 712), wird nach Beschlussfassung durch die
Stadtvertretung der Stadt Ludwigslust vom .............................. folgende Satzung über den Bebauungsplan LU
16 „An der Grabower Allee“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.


